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Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin
WKN 522130
ISIN DE0005221303

Einberufung der Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

wir laden Sie ein zur 

Ordentlichen Hauptversammlung 

der Berliner Effektengesellschaft AG mit dem Sitz in Berlin.

Die Hauptversammlung findet statt am 

Donnerstag, den 11. Juni 2015, 14:00 Uhr, 

im
Ludwig Erhard Haus
Konferenzzentrum
Fasanenstraße 85
10623 Berlin.

TAGESORDNUNG



3

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
 Berliner Effektengesellschaft AG und des Konzernab-
 schlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichtes
 der Berliner Effektengesellschaft AG und des Kon-
 zerns für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts 
 des Aufsichtsrats 
 Die genannten Unterlagen können im Internet unter 
 http://www.effektengesellschaft.de eingesehen wer-
 den. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch 
 zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der 
 Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläu-
 tert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
 mungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine 
 Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den 
 Jahresabschluss bereits gebilligt und damit gemäß
 § 172 Satz 1 AktG festgestellt hat.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des 
 Bilanzgewinns
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum  
 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn der 
 Berliner Effektengesellschaft AG in Höhe von 
 12.375.579,12 EUR so zu verwenden, dass eine 
 Dividende in Höhe von 0,20 EUR je stimmberechtigter 
 Stückaktie im rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR 
 ausgeschüttet und der verbleibende Restbetrag auf 
 neue Rechnung vorgetragen wird.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
 Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des 
 Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im   
 Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des 
 Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu 
 erteilen. 
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5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 
 eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien 
 sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
 Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien  
 bedarf die Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 
 einer besonderen Ermächtigung durch die   
 Hauptversammlung. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu   
 beschließen:
 a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 
  10. Juni 2020 eigene Aktien bis zu 10 % 
  des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
  bestehenden Grundkapitals zu erwerben.  
  Die erworbenen Aktien dürfen zusammen 
  mit etwaigen aus anderen Gründen erwor-
  benen eigenen Aktien, die sich jeweils im 
  Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 
  nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 
  keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals 
  der Gesellschaft überschreiten. Die Ermächti-
  gung darf nicht zum Zwecke des Handels in 
  eigenen Aktien ausgenutzt werden.

 b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teil-
  beträgen, einmalig oder mehrmals, in Verfol-
  gung eines oder mehrerer Zwecke durch die 
  Gesellschaft ausgeübt werden, aber auch 
  durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz 
  der Gesellschaft stehende Unternehmen 
  oder für ihre oder deren Rechnung durch 
  Dritte durchgeführt werden. 

 c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands  
  (aa) über die Börse oder (bb) mittels eines  
  öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer  
  Aufforderung zur Abgabe eines solchen  
  Angebots. 

  (aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über
   die Börse, darf der von der Gesell-
   schaft gezahlte Gegenwert je Aktie
   (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
   am Börsenhandelstag ermittelten
   Eröffnungskurs der Aktie der 
   Berliner Effektengesellschaft AG
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   im Entry Standard an der Frank-
   furter Wertpapierbörse um nicht 
   mehr als 10% über- oder unter-
   schreiten.

  (bb) Erfolgt der Erwerb über ein 
   öffentliches Kaufangebot bzw. 
   eine Aufforderung zur Abgabe 
   eines Kaufangebots, dürfen der
   Kaufpreis oder die Grenzwerte 
   der Kaufpreisspanne je Aktie 
   (ohne Erwerbsnebenkosten) den
   Durchschnitt der Börsenkurse im
   Entry Standard an der Frankfurter 
   Wertpapierbörse an den drei Bör-
   senhandelstagen vor dem Tag der
   Veröffentlichung des Angebots 
   bzw. der Aufforderung zur Ab-
   gabe eines Kaufangebots um
   nicht mehr als 15 % über- oder 
   unterschreiten. Ergeben sich nach
   Veröffentlichung eines Kaufange-
   bots bzw. der öffentlichen Auffor-
   derung zur Abgabe eines Kauf-
   angebots erhebliche Abweichun-
   gen des maßgeblichen Kurses, 
   so kann das Angebot bzw. die 
   Aufforderung zur Abgabe eines 
   solchen Angebots angepasst wer-
   den. In diesem Fall wird auf den
   Durchschnittskurs der drei Börsen-
   handelstage vor Veröffentlichung 
   einer etwaigen Anpassung abge-
   stellt. Das Kaufangebot bzw. die 
   Aufforderung zur Abgabe eines 
   solchen Angebots kann weitere 
   Bedingungen vorsehen. Sofern das 
   Kaufangebot überzeichnet ist bzw.
   im Fall einer Aufforderung zur Ab-
   gabe eines Angebots von mehre-
   ren gleichwertigen Angeboten 
   nicht sämtliche angenommen 
   werden, muss die Annahme nach 
   Quoten erfolgen. Eine bevorrech-
   tigte Annahme geringer Stückzah-
   len bis zu 50 Stück zum Erwerb 
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   angebotener Aktien der Gesell-
   schaft je Aktionär kann vorgesehen 
   werden. 

 d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der
  Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer 
  früheren Ermächtigung erworben wurden, 
  zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, ins-
  besondere auch zu den folgenden zu 
  verwenden:

  (aa) Die Aktien können eingezogen 
   werden, ohne dass die Einzieh-
   ung oder die Durchführung eines
   weiteren Hauptversammlungs-
   beschlusses bedarf. Die Einziehung 
   kann auf einen Teil der erworbe-
   nen Aktien beschränkt werden; 
   von der Ermächtigung zur Einzieh-
   ung kann auch mehrfach Gebrauch 
   gemacht werden. Die Einziehung 
   führt zur Kapitalherabsetzung. 
   Die Einziehung kann aber auch 
   im vereinfachten Verfahren ohne
   Kapitalherabsetzung durch Anpas-
   sung des anteiligen rechnerischen 
   Betrags der übrigen Stückaktien 
   am Grundkapital erfolgen. Der Vor-
   stand ist für diesen Fall ermächtigt, 
   die Angabe der Zahl der Aktien in 
   der Satzung entsprechend zu 
   ändern.

  (bb) Die Aktien können auch in ande-
   rer Weise als über die Börse oder 
   durch ein Angebot an die Aktio-
   näre unter Ausschluss des Bezugs-
   rechts der Aktionäre veräußert 
   werden, wenn die Aktien gegen
   Barzahlung zu einem Preis ver-
   äußert werden, der den durch-
   schnittlichen Börsenpreis von 
   Aktien gleicher Ausstattung der 
   Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
   Veräußerung nicht wesentlich  
   unterschreitet. 
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  (cc) Die Aktien können gegen Sach-
   leistung veräußert werden, insbe-
   sondere als (Teil-)Gegenleistung 
   im Rahmen von Unternehmenszu-
   sammenschlüssen oder zum 
   Erwerb von Unternehmen, Beteili-
   gungen an Unternehmen oder 
   Unternehmensteilen verwendet 
   werden. 

  (dd) Die Aktien können zur Erfüllung
   von Umtauschrechten aus von der 
   Gesellschaft oder einem Konzern-
   unternehmen der Gesellschaft 
   begebenen Wandelschuldver-
   schreibungen verwendet werden.

  (ee) Die Aktien können an Mitarbeiter 
   der Gesellschaft und mit ihr ver-
   bundener Unternehmen sowie 
   an Mitglieder der Geschäftsfüh-
   rung von verbundenen Unter-
   nehmen ausgegeben und zur Be-
   dienung von Rechten auf den 
   Erwerb von Aktien der Gesellschaft 
   verwendet werden, die Mitarbei-
   tern der Gesellschaft und mit ihr
   verbundener Unternehmen sowie
   Mitgliedern der Geschäftsführung 
   von verbundenen Unternehmen 
   eingeräumt wurden.

 e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die auf-
  grund dieser oder einer früher erteilten 
  Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 
  zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb 
  oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der 
  Gesellschaft zu verwenden, die Mitgliedern 
  des Vorstands eingeräumt wurden.

 f ) Die Ermächtigungen unter lit. d) und e) 
  erfassen auch die Verwendung von Aktien
  der Gesellschaft, die aufgrund früherer Er-
  mächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 
  8 AktG erworben wurden, und von solchen
  Aktien, die von im Sinne von § 17 AktG 
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  abhängigen Konzernunternehmen oder 
  gemäß § 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

 g) Die Ermächtigungen unter lit. d) und e) 
  können einmalig oder mehrmals, ganz 
  oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die 
  Ermächtigungen gemäß lit. d), (bb) bis (ee)
  können auch durch abhängige oder im 
  Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 
  Unternehmen oder auf deren Rechnung 
  oder auf Rechnung der Gesellschaft handeln-
  de Dritte ausgenutzt werden.

 h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese 
  eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlos-
  sen, wie diese Aktien gemäß den vorstehen-
  den Ermächtigungen unter lit. d) bb) bis ee) 
  und lit. e) verwendet werden. 

 i) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass 
  Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses 
  Hauptversammlungsbeschlusses nur mit 
  seiner Zustimmung vorgenommen werden 
  dürfen.

 j) Die in der Hauptversammlung am 17. Juni
  2010 beschlossene Ermächtigung zum Er-
  werb eigener Aktien wird zum Zeitpunkt 
  des Wirksamwerdens des neuen Ermächti-
  gungsbeschlusses aufgehoben.

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers  
 und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-
 jahr 2015
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dohm Schmidt Janka, 
 Revision und Treuhand AG, 
 Fasanenstraße 77, 
 10623 Berlin,
 zum Abschlussprüfer der Berliner Effektengesellschaft  
 AG und des Berliner Effektengesellschaft AG-Konzerns  
 für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
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Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 
AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG zu 
Gliederungspunkt 5 der Tagesordnung

Die von der Hauptversammlung zu beschließende bis zum
10. Juni 2020 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, eigene 
Aktien auch zu anderen Zwecken als zum Zwecke des 
Wertpapierhandels im Sinne des § 71 Absatz 1 Nr. 7 AktG 
erwerben zu können. 

Erwerb über ein Kaufangebot 
Neben dem Erwerb über die Börse soll es der Gesellschaft 
auch möglich sein, eigene Aktien durch ein öffentliches, an 
die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot 
oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines 
solchen Angebots zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adres-
saten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien und – bei 
Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese 
der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches 
Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen 
Angeboten nicht sämtliche angenommen werden können, 
muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten 
oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 50 Stück Aktien 
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Be-
träge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 
kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung zu erleichtern. Der gebotene Kaufpreis oder die 
Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Börsenkurse 
im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung 
des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
eines Kaufangebots um nicht mehr als 15 % über- oder 
unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 
Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines solchen Angebots erhebliche Abweichungen 
des maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch auf 
den Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der 
Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt werden. 
Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines 
solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. 

BERICHT DES VORSTANDS



10

Verwendung eigener Aktien 
Die auf Grund dieses sowie früherer Ermächtigungsbeschlüsse 
erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zu-
lässigen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu
den folgenden: 

Die auf Grund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbe-
schlusses erworbenen eigenen Aktien können von der Gesell-
schaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
eingezogen werden. Gemäß § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann 
die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer 
voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass 
damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft 
erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht 
neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alter-
native ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen 
Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der 
rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher für diesen Fall auch 
ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der
Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändern-
den Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

Der Beschlussvorschlag enthält ferner die Ermächtigung, die
erworbenen eigenen Aktien außerhalb der Börse gegen Bar-
leistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft glei-
cher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesent-
lich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in 
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird da-
durch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis 
veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah 
vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen 
Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Plat-
zierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig 
bemessen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
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Ermächtigung. Die Ermächtigung liegt im Interesse der 
Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. 

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sach-
leistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
erfolgen. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, 
eigene Aktien unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung 
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen an-
bieten zu können. Der internationale Wettbewerb und die 
Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht selten in 
derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form von 
Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der 
Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum, sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
schnell und flexibel sowohl national als auch auf internationalen 
Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene 
Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass 
die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 
Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als 
Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der 
Berliner Effektengesellschaft AG orientieren. 

Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die eigenen Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Er-
füllung von Umtauschrechten von Inhabern von durch die 
Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften ausgegebenen 
Wandelschuldverschreibungen verwendet werden können. 
Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer 
Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Er-
füllung der Umtauschrechte einzusetzen. 

Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitern der Gesellschaft und 
mit ihr verbundener Unternehmen zum Erwerb angeboten 
werden können (Mitarbeiteraktien). Darüber hinaus sollen 
auch den Führungskräften der Gesellschaft und des Berliner 
Effektengesellschaft Konzerns (einschließlich Mitgliedern 
der Geschäftsführung verbundener Unternehmen) eigene 
Aktien übertragen werden können. Die Ausgabe eigener 
Aktien an Führungskräfte, in der Regel unter der Auflage einer 
mehrjährigen angemessenen Sperrfrist, sowie an Mitarbeiter 
liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da 
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hierdurch die Identifikation der Führungskräfte und der Mit-
arbeiter mit ihrem Unternehmen und damit die Steigerung 
des Unternehmenswertes gefördert werden. Die Nutzung 
vorhandener eigener Aktien als aktienkurs- und wertorientierte 
Vergütungsbestandteile statt einer Kapitalerhöhung oder
einer Barleistung kann für die Gesellschaft zudem wirtschaftlich 
sinnvoll sein. Hierzu muss das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen werden. Bei der Bemessung des von Führungs-
kräften und Mitarbeitern zu entrichtenden Kaufpreises kann 
eine bei Mitarbeiteraktien übliche und am Unternehmenserfolg 
orientierte angemessene Vergünstigung gewährt werden. 
Soweit eine Ausgabe eigener Aktien an Führungskräfte der 
Zustimmung des Aufsichtsrats der betreffenden Gesellschaft 
bedarf, werden eigene Aktien nur nach vorheriger Zustimmung 
des betreffenden Aufsichtsrats zum Erwerb angeboten. 

Auch die Mitglieder des Vorstands der Berliner Effektengesell-
schaft AG sollen die Möglichkeit erhalten, dass ihnen der Auf-
sichtsrat eine aktienbasierte Vergütung unter Verwendung 
eigener Aktien anbieten kann. Die Entscheidung hierüber trifft 
allein der Aufsichtsrat der Berliner Effektengesellschaft AG als 
das für die Festlegung der Vergütung des Vorstands zuständige 
Organ. 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht 
nur hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die 
auf Grund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses 
erworben wurden. Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch 
solche Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktG (Erwerb eigener Aktien 
durch Dritte) erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft 
weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie 
die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen 
Aktien verwenden zu können. 

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen 
Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf 
Grund der Hauptversammlungsermächtigung nach § 71 Absatz 
1 Nr. 8 AktG nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden 
dürfen. 

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die 
Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten. 
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1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung  
 ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in
 13.872.337 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine  
 Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der 
 Einberufung der Hauptversammlung 70.816 
 eigene Aktien (Stand: 27. April 2015). Hieraus stehen 
 ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- 
 und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt 
 der Einberufung der Hauptversammlung somit 
 13.801.521. 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-
 versammlung und Ausübung des Stimmrechts 
 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
 zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
 Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor 
 der Hauptversammlung, d. h. am 21. Mai 2015, 00:00
 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesell-
 schaft sind und die sich zur Hauptversammlung an-
 melden. 

 Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom 
 depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungs-
 institut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis 
 des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des
 04. Juni 2015, 24:00 Uhr (MESZ), bei der nachstehend 
 genannten Anmeldestelle eingehen. Die Anmeldung 
 und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in 
 deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für 
 den Nachweis genügt die Textform (§ 126b BGB). 

 Anmeldestelle: 
 Berliner Effektengesellschaft AG
 c/o quirin bank AG
 Kurfürstendamm 119
 10711 Berlin
 Telefax: +49 (0) 30 89021-389
 E-Mail: hauptversammlungen@quirinbank.de

 Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises 
 des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der
 Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an 
 der Hauptversammlung übersandt. Um den recht-
 zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, 
 bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine 

WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
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 Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut 
 anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die 
 Übersendung des Nachweises des maßgeblichen 
 Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das 
 depotführende Institut vorgenommen. 

 Bedeutung des Nachweisstichtags
 Der Nachweisstichtag ist das maßgebliche Datum 
 für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- 
 und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Ver-
 hältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
 Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimm-
 rechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des
 Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.
 Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und 
 den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur 
 Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
 übung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die
 Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der
 Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die 
 Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes 
 Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung. 
 Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweis-
 stichtag erworben haben, können dagegen nicht an 
 der Hauptversammlung teilnehmen. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechts-
 vertretung 
 Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversamm-
 lung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 
 durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch 
 dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der
 Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Ein Voll-
 machtsformular erhalten die zur Hauptversammlung 
 ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen 
 mit der Eintrittskarte. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 
 Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
 gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
 (§ 126b BGB). Der Widerruf kann auch durch die per-
 sönliche Teilnahme an der Hauptversammlung 
 erfolgen.

 Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärs-
 vereinigungen oder diesen nach § 135 Absatz 8 AktG 
 gleichgestellten Personen können Besonderheiten 
 hinsichtlich der Form der Vollmachtserteilung zu 
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 beachten sein, die bei dem jeweils zu Bevollmächti-
 genden zu erfragen sind. 

 Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären 
 an, die von der Gesellschaft benannten weisungs-
 gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der 
 Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Ertei-
 lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
 Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-
 dürfen der Textform (§ 126b BGB).

 Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für 
 die diesjährige Hauptversammlung: 

 Frau Sabrina Romes / Frau Madalena Mesquita
 c/o HCE Haubrok AG 
 Landshuter Allee 10 
 80637 München
 Telefax: +49 (0) 89 21027-289 
 E-Mail: vollmacht@hce.de

 Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimm-
 rechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen 
 diesen dazu eine Vollmacht und in jedem Fall Weisun-
 gen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden.
 Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die
 Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsge-
 mäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht 
 nach eigenem Ermessen ausüben. Aktionäre, die von
 dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen 
 die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht bis 
 spätestens 10. Juni 2015, 24:00 Uhr (MESZ) (einge-
 hend), an die oben angegebene Anschrift senden oder 
 an die angegebene Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
 (z. B. als eingescannte Datei im pdf-Format) über-
 mitteln.

 Auf Verlangen stellt die Gesellschaft Formulare zur
 Vollmachts- und Weisungserteilung zur Verfügung. 
 Anforderungen zur Übersendung von Vordrucken sind 
 zu richten an:

 Berliner Effektengesellschaft AG 
 Kurfürstendamm 119
 10711 Berlin 
 Telefax: +49 (0) 30 89021-134 
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 Des Weiteren kann der Vordruck auch von unserer  
 Internetseite http://www.effektengesellschaft.de 
 abgerufen und ausgedruckt werden. Weitere Einzel-
 heiten können die Aktionäre den auf der Internet-
 seite der Gesellschaft in der Rubrik Hauptversamm-
 lung hinterlegten näheren „Erläuterungen zur Teil-
 nahme an der Hauptversammlung und zur Stimm-
 rechtsvertretung“ entnehmen.

 Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person,  
 so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von
 diesen zurückweisen.

 Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesell-
 schaft angebotenen Formulare zur Bevollmächtigung 
 bzw. Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter 
 der Gesellschaft besteht nicht.

4. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen 
 einer Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 AktG 
 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten  
 Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass
 Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
 kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
 muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
 beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand 
 der Berliner Effektengesellschaft AG, Kurfürstendamm 
 119, 10711 Berlin, zu richten und muss der Gesellschaft 
 spätestens bis zum 17. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), 
 zugehen. 

5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG 
 Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft 
 Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/
 oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-
 ordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegen-
 anträge müssen mit einer Begründung versehen 
 sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige 
 Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind 
 ausschließlich zu richten an:
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 Berliner Effektengesellschaft AG
 Kurfürstendamm 119
 10711Berlin
 Telefax: +49 (0) 30 89021-134
 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

 Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge  
 und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich  
 des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu
 machender Begründungen nach ihrem Eingang 
 unter der Internetadresse http://www.effektengesell- 
 schaft.de veröffentlichen. Dabei werden die bis zum
 27. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), bei der oben genann-
 ten Adresse eingehenden Gegenanträge und Wahl-
 vorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung 
 berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Ver-
 waltung werden ebenfalls unter der genannten 
 Internetadresse veröffentlicht. 

6. Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 Aktiengesetz 
 In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär 
 oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
 über Angelegenheiten der Gesellschaft, die recht-
 lichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
 schaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage 
 des Konzerns und der in den Konzernabschluss ein-
 bezogenen Unternehmen verlangen, soweit die 
 Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegen-
 stands der Tagesordnung erforderlich ist. 

7. Weitergehende Erläuterungen 
 Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
 Aktionäre finden sich unter der Internetadresse
 http://www.effektengesellschaft.de. 

8. Übertragung der Hauptversammlung 
 Die Hauptversammlung wird im Internet nicht über-
 tragen.

9. Veröffentlichungen auf der Internetseite der   
 Gesellschaft
 Informationen zur diesjährigen ordentlichen 
 Hauptsammlung sind über die Internetseite der 
 Gesellschaft unter http://www.effektengesellschaft.de 
 in der Rubrik Hauptversammlung zugänglich.
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Die Einladung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger 
(http://www.bundesanzeiger.de) mit Datum 29. April 2015 
veröffentlicht. 

Berlin, im April 2015

Der Vorstand

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin

Kurfürstendamm 119
10711 Berlin

Telefon: +49 (0)30-89 021-100
Telefon: +49 (0)30-89 021-199

Internet: www.effektengesellschaft.de
E-Mail: info@effektengesellschaft.de

WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG



19

ANFAHRT · VERKEHRSVERBINDUNG · PARKEN

LUDWIG ERHARD HAUS · Fasanenstraße 85 · 10623 Berlin
Telefon 030-315 10-0 · Fax 030-315 10-166

S-Bahn:   Zoologischer Garten
  S5, S7, S75
U-Bahn:  Zoologischer Garten
  U2, U9
  Uhlandstraße
  U1
Bus:  M45, M46, M49, X9, X10, X34,
  100, 109, 110, 200, 204, 245, 249
Regionalexpress: Zoologischer Garten
  RE1, RE2, RE7, RB14, RB21, RB22

Parken ist in der Tiefgarage des Ludwig Erhard Hauses möglich.

Die Zufahrt zur Tiefgarage ist ausschließlich aus der 
Kantstraße möglich.
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